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Rund
ums Geld

Marianne Cähwiler

Wie viel Trinkgeld?
/eden Monat gehen wir einrnai

zum Mittagessen in ein gutes
-Restaurant unci geben da/ur 50
iris 80 .Franken aus. Nun möch-
te ich gerne wissen, wie viei Trink-

ge/d wir geben müssen. Die ße-

dienung schwankt zwischen un-
freundlich bis herz/ich.

Von Trinkgeld geben müssen
kann keine Rede sein! Das

Trinkgeld wurde vor einigen
Jahren (mit grossen Worten)
abgeschafft und in den Lohn
der Service-Angestellten ein-
gebaut, und ringsum ver-
nahm man lauter Lob und
Befriedigung über diese Mass-

nähme.
Im Laufe der Zeit hat sich

das Trinkgeld aber wieder
eingeschlichen. Die meisten
Gäste runden Beträge auf den
nächsten halben oder ganzen

Zahnbehandlungen
Prothesen und Implantate

in Ungarn
Bis 80% günstiger.

Schriftliche Garantie.
Privat-Praxis

mit hohem Standard.

CH-Reisebetreuung.
Wöchentliche Fahrten.

Vor- und Nachbehandlungs-
möglichkeit in der Schweiz.

Seit 9 Jahren beste Referenzen.
Gratis-Broschüre.

F. Oswald Consulting
Telefon 0719510272

Franken auf, einige geben
wieder ein richtiges Trinkgeld
von zehn oder noch mehr
Prozent. Die Gäste haben die-
se Sitte erneut eingeführt,und
nun wird das Trinkgeld wie-
der erwartet. Mir ist schon öf-
ters passiert, dass ich beim Be-

zahlen der Zeche kein Danke
erhielt, wenn ich kein sépara-
tes Trinkgeld gab.

Werden Sie besonders höf-
lieh und zuvorkommend be-

dient, ist gegen eine zusätzli-
che kleine Belohnung sicher
nichts einzuwenden. Für ei-

ne unfreundliche Bedienung
würde ich jedoch keinen Rap-

pen springen lassen.

Habe ich finanzielle
Verpflichtungen?
kch Zehe mit meinem Schwager

zusammen, cZem ein Hausteil
gehört. Den ZTausZraZt besorge
ich bis au/s Heizen aZZein, im
Garten hin ich au/seine Mithil-
/ë angewiesen. Was habe ich

/ïZr /ZnanzieZZe VerF/Zici;Zungen,

und was habe ich zu gut für
meine Arbeit?

Das, was Sie miteinander ver-
einbaren, kurz gesagt. Das Zu-
sammenleben zweier unver-
heirateter Personen ist Privat-
sache, durch keine Gesetze

geregelt, und so können Sie

sich Ihre eigenen Richtlinien
geben. Sollte dieses Zusam-
menleben auf die Länge gut
klappen, verteilt man die
Rechte und Pflichten mit
Vorteil gleichmässig auf beide

Köpfe bzw. Portemonnaies.
In verwandt- und freund-
schaftlichen Verhältnissen
spielt die finanzielle Leis-

tungsfähigkeit beider Partner
eine wichtige Rolle: Wer
mehr hat, trägt mehr bei. Am
besten machen Sie beide je ei-

ne Einnahmen- und Ausga-
benaufstellung, ein Budget
also. So stellt sich heraus, ob
Ihr Schwager Ihnen für Ihren
Arbeitseinsatz beispielsweise
freie Kost und/oder Logis zu
geben vermag.

Sie können Ihr Zusam-
menleben aber auch ganz ge-
schäftlich regeln: Ihr Schwa-

ger stellt Sie als Haushälterin
ein. Sie vereinbaren einen
Lohn, von dem Kost und Lo-

gis in Abzug gebracht wer-
den. Die Richtlinien der zür-
cherischen Arbeitsgemein-
schaft für hauswirtschaftliche
Berufsfragen enthalten Brut-
toiohne zwischen Fr. 1540.-
bis Fr. 3345.-, je nach Alter,
Erfahrung und Berufskennt-
nissen. Inbegriffen ist ein Na-
turallohn (Kost und Logis)
von Fr. 810.-. Hausangestell-
te haben Anrecht auf Ferien
und Freitage und müssen von
ihrem Gehalt natürlich Steu-

ern bezahlen.

Es steht Ihnen und Ihrem
Schwager selbstverständlich
auch frei, einen Stundenlohn
von um die Fr. 23- und eine
z.B. hälftige Beteiligung an
den gemeinsamen Kosten zu
vereinbaren. Gemeinsame
Kosten sind Zins, Heizung,
Strom, Wasser, Telefon-, Ra-

dio-, TV-Gebühren, Hausrat-
Versicherung, Zeitungsabon-
nements, Haushaltgeld inklu-
sive Nebenkosten.

Sie sehen, es gibt verschie-
dene Wege, die Frage der Kos-

tenbeteiligung und des Ent-
gelts für Hausarbeit zu lösen.
Ich hoffe, Sie finden ein für
beide Beteiligten faires Resul-

tat.
Marianne GäZrwiZer

Bank

Dr. Emil Gwalter

Mehr Zins auf
Sparkonti als auf
Sparheft
/ch besitze ein Sparheft einer

Depositen-Kasse in Bern. Nan
rät mir üie Bank, ein Spar/conto

einzurichten, da dies JA % mehr
Zins bringe. Aufsparheften be-

steht eine sogenannte Garantie
der Bur^er.g'emeinde. Mir hat
man gesagt, dies gelte auch /ür
Sparkonti. Stimmt dies?

Die Bedingungen von Spar-
heft und Sparkonto sind ab-

solut die gleichen. Dies be-

trifft auch die Garantie der
Burgergemeinde.

Der Zinssatz für ein Spar-
konto ist tatsächlich um 1/4 %
höher. Als ich bei der Bank

nach dem Grund fragte, sag-
te man mir, dass die Bank be-

strebt ist, so viele Sparhefte
als möglich durch Sparkonti
zu ersetzen, weil das Annul-
lierungsverfahren bei Verlust
oder Diebstahl von Sparhef-
ten sehr kompliziert und auf-

wendig ist.
Als Inhaberin eines Spar-

kontos erhalten Sie (statt dem

Sparheft) eine graue Konto-
karte, die Ihre Verfügungs-
berechtigung über das Konto
ausweist. Falls Sie ein regel-
mässiges Salär- oder Renten-
einkommen über dieses Kon-
to beziehen, haben Sie die

Möglichkeit, eine ec-Karte zu
beziehen. Damit können Sie

an allen Bancomaten in der

ganzen Schweiz und auch im
Ausland zu jeder Zeit und Un-
zeit Geld von Ihrem Sparkon-
to beziehen. Um das zu tun,
müssen Sie eine selbstge-
wählte persönliche Iden-
titäts-Nummer eingeben, die
unsichtbar registriert wird
und Sie als bezugsberechtigte
Person ausweist.

Und hier ein Tipp, der
auch andere Leser interessie-
ren könnte: Wählen Sie nie
Ihr eigenes Geburtsdatum als

PIN-Nummer. Wenn ich als
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unehrlicher Finder oder Dieb
eine ec-Karte mit anderen
Dokumenten finden oder
stehlen würde, würde ich zu-
allererst versuchen, mit dem
Geburtsdatum der betreffen-
den Person das entsprechen-
de Konto zu «schröpfen».
Wählen Sie das Geburts-
datum Ihres Lebenspartners
oder einer anderen, Ihnen
nahestehenden Person. Dies
hat zwei Vorteile:
• Sie haben eine PIN-Num-

mer, die nicht sehr leicht
von einer unberechtigten
Person erraten werden
kann, und

• Sie vergessen das Datum
nie mehr.
Zum Schluss kann ich Ih-

nen nur das sagen: Packen Sie

die grosszügige Offerte und
lassen Sie Ihr Sparheft in ein

Sparkonto umwandeln. Über

weitere Möglichkeiten, die
Ihnen dabei offen stehen, in-
formiert Sie Ihre Bank gerne.

Dr. Emil Gwalfer

Recht
Streit in
Erbengemeinschaft
Nac/z dem Tode me/rzes Mczzzz-zes

erzfsclzlosserz sz'clz zzrzsere drei

Kinder fzzr eine Erbepgcmeirz-

sc/zcz/f, we/cize zTzrer Mez'mzrz#

zzaciz die stezzergzirzstz^sfe Varl-

ante war. Ez'zz Soizzz mzzssfe vier

/tzfzre zzaciz der Grzzzzdzzrz^ eirzes

eigenen Hausstandes dafzzr

fcczmp/ërz, dass eine Teiizzpgsrafe

freigegeben wzzrde. Tine zweite

Tei/zzzz^srate scheitert an der

Wei^erzzn^ des anderen Sohnes,

die /z'zr einen Azzs^/eich nötige

ßarzah/zzng zzz /eisten. £r ist
azzch nicht bereit, mit seinen

Geschwistern _zzz reden, zznd

/ehnt azzch einen nezztraien Ge-

sprachs/ez'ter ab. £r weiss azzch,

dass die Kasse derTrbengemein-
scha/t nicht mehr Iz'zpzid ist zznd

die beiden anderen Kinder nicht
mehr bereit sind, Kechnzzzzgen
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der Erbengemeinschaft privat zzz

begleichen. Kann die Unter-

schri/ts-Vo//macht, weiche dem

/zzngeren von den Geschwistern -
zzm den Geschäftsverkehr zzz ver-

einfachen - zzzgestanden wzzrde,

zzzrzzckgezogen werden?

Bevor ich Ihre konkreten Fra-

gen beantworte, gebe ich Ih-
nen ein paar allgemeine Hin-
weise aufgrund Ihrer Aus-

führungen:
Wenn mehrere Erben den

Erblasser beerben, so bilden
sie von Gesetzes wegen eine

Erbengemeinschaft. Die Kin-
der haben sich somit nicht
zur Erbengemeinschaft «ent-
schlössen», vielmehr haben sie

sich entschlossen, die Erben-

gemeinschaft fortzuführen
und die Erbteilung hinauszu-
schieben. Jeder Miterbe kann
im Übrigen jederzeit die Tei-

lung der Erbschaft verlangen.
Offenbar wurde ein Teil

der väterlichen Erbschaft ge-
teilt, doch besteht für die rest-
liehe Erbschaft die Erbenge-
meinschaft weiter. Die Schul-
den der Erbengemeinschaft
sind von allen Miterben ge-
meinsam zu bezahlen. Wenn
somit ein Miterbe - Ihr jün-
gerer Sohn oder die Tochter -
Ausgaben beglichen hat, die
die gesamte Erbengemein-
schaft betrafen, so hat der die
Schuld tilgende Miterbe ein
entsprechendes Rückforde-

rungsrecht gegenüber der Er-

bengemeinschaft.
Ihre Frage, ob der ältere

Sohn dem jüngeren die er-
teilte Vollmacht widerrufen
kann, muss ich bejahen. Da-

mit könnte allerdings dann
die Erbengemeinschaft hand-

lungsunfähig werden, wenn
sich die Geschwister unter-
einander nicht einig werden
können. Jeder Miterbe könn-
te in einem solchen Fall die

Einsetzung eines Erbenvertre-
ters beantragen. Dessen Auf-

gäbe wäre aber im Wesentli-
chen die Verwaltung und
nicht die Teilung der Erb-

schaft, und es dürfte ein-
leuchten, dass die Einsetzung
eines Erbenvertreters Kosten
verursacht. Zudem kann je-
der Miterbe jederzeit die Tei-

lung der Erbschaft durch den
Richter beantragen, was
ebenfalls mit Kosten verbun-
den wäre. Wenn es keine an-
dere Lösung gibt, so bliebe
nur dieser Weg der Teilungs-
klage. Der Umstand, dass Ihr
älterer Sohn den vemünfti-
gen Vorschlag ablehnt, einen
neutralen sachkundigen Ver-

mittler einzusetzen, um zu
versuchen, eine einvernehm-
liehe Teilung der Erbschaft
vorzunehmen, scheint darauf
hinzudeuten, dass leider nur
noch das gerichtliche Tei-

lungsverfahren offen bleibt.

Generalvollmacht
Mein Solzn verlösst ziie Schweiz

fzzr drei bis vier faizre zznd möciz-

te mir zzzr Erledfgzzn^ seiner Ge-

seizä/te (Tank, Post, Behörden,

Vereine zzsw.) Generaivo/imacizt
ertez'ien. Können Sz'e mir einen

MzzsferleM fzzr eine solche Voll-

macht zzzkommen lassen?

Ein möglichst vereinfachter
Text einer Generalvollmacht
könnte etwa wie folgt lauten:

«Der Unterzeichnete
(Sohn), geboren wohn-
haft ernennt hiermit
zu seinem Generalbevoll-
mächtigten seinen Vater,

(Name), geboren
wohnhaft und erteilt
ihm Vollmacht und Gewalt,
ihn in seinen sämtlichen An-
gelegenheiten jeder Art recht-
lieh zu vertreten, soweit dies

zulässig ist. Dies gilt auch für
den Fall, dass der Unterzeich-
nete infolge Unfall, Krank-
heit oder aus sonstigen Grün-
den vorübergehend hand-
lungsunfähig sein sollte.
Ort, Datum, Unterschrift.»

Dr. zzzr. Marco Bzagsfi

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04

Bitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse

| PLZ/Ort

| Telefon

Die Spezialisten für _____ —, * —•
Treppenlifte HE RAG AG
innen und aussen

Tramstrasse 46
8707 Uetikon a/See
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